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Muster
Gewerbemietvertrag

Vorbemerkung:

Das folgende Muster (Stand 11/2013) ist nur als beispielhafte Orientierungs- und Formulierungshilfe zu verstehen; es ist auf den Regelfall zugeschnitten und kann betriebliche Gegebenheiten oder besondere Umstände des Einzelfalls nicht berück​sichtigen. Insbesondere die Komplexität eines Pachtvertrages lässt individuelle steuer​liche und anwaltliche Beratung dringend empfehlen.

Im Vorfeld unterstützen Sie aber auch gerne die Unternehmensberater der Hand​werkskammer. Die Beratungen erfolgen unter Ausschluss jeglicher Haftung. Nutzen Sie das umfangreiche Serviceangebot!

Zwischen
	Name/Firma:

	Straße:

	Postleitzahl:
	Wohnort:


– als Vermieter –

und

	Name/Firma:

	Straße:

	Postleitzahl:
	Wohnort:


– als Mieter –

wird nachstehender
Mietvertrag für gewerbliche Räume
geschlossen:

§ 1 
Mietobjekt

(1) Der Vermieter vermietet an den Mieter die folgenden, auf dem Grundstück


………………………………………………………………………………………………

gelegenen gewerbli​chen Räumlichkeiten:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2)
Mitvermietet werden folgende Nebenflächen:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(3)
Die Mietfläche (Räume und Nebenflächen) wird für die gesamte Abwicklung des Vertrages auf ……. m² vereinbart und errechnet sich auf der Grundlage der ……. (Berechnungsgrundlage wie z. B. DIN 277). Zwischen den Parteien besteht Einigkeit darüber, dass ein genaues Aufmaß der Mietfläche nicht erfolgt und auch nicht erforderlich ist. Bestandsabweichungen von +/- 10 % sollen keine Auswir​kun​gen auf Rechte und Pflichten des Vermieters oder des Mieters nach diesem Ver​trage ha​ben.

(4)

Vermietet werden außerdem ……. Stellplätze auf demselben o. g. Grundstücke (s. Anlage 1, Flächenplan).

(5)

Die o. g. Räumlichkeiten/Flächen sind in den anliegenden Bestands-/Plänen entsprechend markiert.

(6)

Zur Mietsache gehören folgende Zubehörgegenstände und Einrichtungen:



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Diese Gegenstände stehen und verbleiben im Eigentum des Vermieters und können vom Mieter i. R. des unter § 2 bezeichneten Mietzweckes für die Dauer des Mietverhältnisses ohne zusätzliches Entgelt mitbenutzt werden.

(7)
Die Lage und der Zustand des Mietobjektes sind dem Mieter bekannt; er erkennt den ihm nach Besichtigung und Prüfung bekannten Zustand als vertragsgemäß an. Einzelheiten halten die Parteien in einem Übergabeprotokoll fest.


Der Ver​mieter wird dem Mieter das Mietobjekt 


 FORMCHECKBOX 
 renoviert* 

 FORMCHECKBOX 
 bezugsfertig*


übergeben. 
(8)

Die Außenfront sowie die Außenfassade des Mietobjektes sind nicht mitver​mietet. Der Mieter ist grundsätzlich berechtigt, in Abstimmung mit dem Vermieter nach dessen ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung die Außenfront im Eingangsbereich durch Hinweis- und Werbezwecken zu nut​zen. Alle dafür erforderlichen Bau –und/oder sonstiger be​hördli​cher Genehmigungen so​wie sämtliche übrigen Kosten im Zusam​men​hang mit Werbemaßnahmen und Hinweisschildern ist Sache des Mie​ters. Mit Beendigung des Mietverhältnisses hat der Mieter auf seine Kosten sämtliche Hinweis- und /oder Werbeschilder wieder zu entfernen. 

§ 2
Nutzungszweck des Mietobjektes

(1) Das Mietobjekt ist ausschließlich zur Nutzung als …………………………………… vermietet.

Änderungen des Nutzungszweckes bedürfen der vorherigen schriftlichen Zu​stimmung des Vermieters. Der Vermieter kann die Zustimmung von einem an​ge​messenen Mietzu​schlag abhängig machen.
______________________________

*Zutreffendes bitte ankreuzen

(2) Der Mieter wird alle mit seinem Betrieb in Verbindung stehenden erforderli​chen behördlichen Genehmigungen und Konzessionen auf ei​gene Kosten einholen, so​weit diese auf ihn und dessen Unternehmenstä​tigkeit bezogen sind.

§ 3
Mietzeit

(1)  FORMCHECKBOX 
  
Vertrag von unbestimmter Dauer*


Das Mietverhältnis beginnt am ………………..

Für die Kündigung gilt (alternativ a) oder b) ankreuzen bzw. ausfüllen):

a)  FORMCHECKBOX 

Das Mietverhältnis kann von jeder Partei mit der gesetzlichen Kündigungsfrist gekündigt werden.

b)  FORMCHECKBOX 

Das Mietverhältnis kann von jeder Seite mit einer Frist von ……….. Monaten zum Monatsende gekündigt werden.

Die schriftliche Kündigung muss der jweils anderen Partei bis zum dritten Werktag eines Monats zugehen. Das Recht der Parteien zur außerordent​lichen Kündigung bleibt davon unberührt.

(2)  FORMCHECKBOX 

Vertrag von bestimmter Dauer mit Optionsrecht des Mieters*
Das Mietverhältnis beginnt am ………………… und endet am …………………

Der Vermieter räumt dem Mieter jedoch  FORMCHECKBOX 
 einmal*  FORMCHECKBOX 
 zweimal* ein Optionsrecht auf Verlängerung der Mietzeit um _____ Jahre über den vereinbarten Beendigungstermin hinaus ein. Das Optionsrecht ist schriftlich bis spätestens 12 Monate vor Ablauf der vereinbarten Mietzeit auszuüben. Für die Rechtzeitigkeit kommt es auf den Eingang beim Vermieter an.

oder

 FORMCHECKBOX 

Vertrag von bestimmter Dauer mit Verlängerungsklausel*
Das Mietverhältnis beginnt am ………………… und endet am …………………
Es verlängert sich jeweils um ……. Jahre, wenn nicht eine Seite unter Einhaltung einer Frist von  FORMCHECKBOX 
 6 Monaten*  FORMCHECKBOX 
 3 Monaten* der Verlängerung schriftlich widerspricht.

(3) Für die Rechtzeitigkeit der Option, Kündigung oder des Widerspruchs gegen die Verlängerung des Mietverhältnisses kommt es nicht auf die Absendung der Erklärung, sondern auf den Zugang bei der anderen Partei an.
(4) Nach Beendigung des Mietverhältnisses kommt eine stillschweigende Vertrags​verlängerung gem. § 545 BGB nicht in Betracht.

______________________________

*Zutreffendes bitte ankreuzen

§ 4
Mietzins

Der monatliche Mietzins setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

(1)
Grundmiete
(a)
für die in § 1 genannte gewerbliche Mietfläche 


von ……. m²
€
………………………

zzgl. Umsatzsteuer, z. Zt. ……. % = 
€
………………………
(b)
für mitvermietete Garagen/Stellplätze
€
………………………

zzgl. Umsatzsteuer, z. Zt. ……. % =
€
………………………

Grundmiete monatlich gesamt:
€
………………………
(2)
Vorauszahlungen für die Betriebskosten (s.u. § 5)

zur Zeit: 
€
………………………

zzgl. Umsatzsteuer, z. Zt. ……. % =
€
………………………

Vorauszahlung Betriebskosten monatlich gesamt:
€
………………………

Gesamtmiete monatl. inkl. Umsatzsteuer
€
………………………
(3)
Der Mieter ist in Kenntnis darüber, dass der Vermieter die Option auf die Um​satzsteuer nur für den Fall ausüben darf, dass der Mieter die Mieträume aus​schließlich zur Erzielung von Umsätzen verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Der Mieter verpflichtet sich, den Vermieter unverzüglich zu informieren, falls die Berechtigung zum Vorsteuerabzug entfällt. 


Soweit der Vermieter dadurch seinen Vorsteuerabzug ver​liert, ist der Vermieter berechtigt, einen Mietzuschlag in Höhe des Betrages, um den die Vorsteuer – im Bezug auf und im Verhältnis zum Mietobjekt und nicht zum gesamten Gebäude – verlustig ging, zuzüglich zur Miete zu erheben. Die​ser Betrag ist gleichmäßig auf die verbleibende Mietzeit zu erheben.

(4)
Staffelmietzins

Die Netto-Grundmiete nach Abs. 1 erhöht sich mit Wirkung ab ………………... um …………… €/m² auf insgesamt …………… €, mit Wirkung ab ……………….. um …………… €/m² auf insgesamt …………… €, mit Wirkung ab ……………….. um …………… €/m² auf insgesamt …………… €.


Optiert der Vermieter zur Umsatzsteuer, erhöht sich der Betrag jeweils um den jeweiligen Betrag der Umsatzsteuer.

(5)
Indexierung/Wertsicherungsklausel


Ändert sich der vom Statistischen Bundesamt jeweils festgestellte Verbraucher​preisindex für Deutschland (Basis 2005 = 100 Punkte) gegenüber dem Stand zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses oder der letzten Mietpreisanpassung um mindestens 10 Prozent nach oben, so tritt von dem Be​ginn des auf diese Änderung folgenden Monats an eine entsprechende Ände​rung der Höhe der Miete im gleichen Verhältnis ein, ohne dass es hierzu besonderer Erklärungen einer Vertragspartei bedarf.


Diese Regelung ist wiederholt anwendbar, wenn die vorstehenden Vorausset​zungen, ausgehend von dem Zeitpunkt der jeweils unmittelbar vorausgegange​nen Mietänderung, entsprechend vorliegen.


Nach dem ……………….. (Datum) eingetretene Mieterhöhungen für wertverbessernde Maßnahmen des Vermieters werden bei Anwendung der oben dargestellten Wertsicherungsklausel wie folgt berücksichtigt: 


Die erforderliche Änderung des Preisindexes bemisst sich nach dem Stand, zu dem die vorgenommene Mieterhöhung wirksam wird. Für die Änderung der Miete auf Grund der seit diesem Zeitpunkt eingetretenen Änderung des Preisin​dexes ist die erhöhte Miete zugrunde zu legen.

(6)
Änderungen der Mietfläche aufgrund von Nachmessungen, basierend auf DIN 277, um +/- 10 % geben keiner Partei das Recht, den Mietzins anzupassen. Bei grö​ßeren Abweichungen wird der Mietzins auf Basis der ermittelten Fläche festgesetzt.

(7)
Die Verpflichtung zur Zahlung des Mietzinses gemäß Abs. 1 beginnt mit Übergabe des Mietobjektes. Der Mietzins ist jeweils zahlbar bis zum 3. Werktag eines jeden Monats im Vor​aus kostenfrei auf das Konto des Vermieters bei der


Kto.-Nr. ………………………………….., Bankinstitut ………………………………..

BLZ ………………………………………. .


zu zahlen. Verspätete Zahlungen berechtigen den Vermieter, Mahngebühren und Verzugszinsen zu erheben. 

(8)
Befindet sich der Mieter mit der Zahlung der Miete im Rückstand, so sind sämtliche Teilzahlungen an den Vermieter zunächst auf etwaige Kosten, dann auf Zinsen und zuletzt auf die Hauptschuld (jeweils älteste Schuld einschließlich auf etwaige Anpassungen der Sicherheitsleistungen) anzurechnen.

§ 5
Betriebs- und Instandhaltungskosten

(1) Neben der Grundmiete trägt der Mieter für sämtliche an ihn vermietete Flächen die Betriebskosten im Sinne der Betriebskostenverordnung (BetrKV) in der jeweils gülti​gen Fassung. Diese können insbesondere folgende Kostenarten um​fassen:

· 
die öffentlichen Lasten, z.B. Grundsteuer

· 
Kosten der Wasserversorgung, einschließlich der Eich​kos​ten von Wasserzählern

· 
Kosten der Entwässerung, insbesondere Abwasser und Oberflächen-entwässerung

· 
Kosten des Betriebes und der Unterhaltung der zentralen Hei​zungsanlage, auch Etagenheizung
· 
Kosten des Betriebes der zentralen Warmwasserversor​gungs​anlage

· 
Kosten des Betriebes der Aufzugsanlage

· 
Kosten der Straßenreinigung

· 
Kosten der Müllentsorgung

· 
Kosten der Gebäudereinigung und Ungezieferbekämp​fung

· 
Kosten der Beleuchtung, Allgemeinstrom

· 
Kosten der Schornsteinreinigung

· 
Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherungen

· 
Kosten für den Hauswart (Leistungen des Hauswartes u.a.: Kontrolle u. Überwachung des Gebäudes einschließlich der Heizungs- und Lüftungsanlagen, Durchführung von Kleinre​paraturen, Durchführung von Winter​dienstarbeiten, Kontrolle von handwerklichen Arbeiten und Handwerksbetrieben bei Auftragsarbeiten, Rein​hal​tung von zum Objekt gehörenden Wegen und Grün​flä​chen etc.)

· 
Kosten des Betriebs der Gemeinschaftsantennenanlage ein​schließlich der mit einem Breitbandkabelnetz verbun​denen Verteilanlage

· 
Kosten der Wartung/Reinigung/Überprüfung von Hausan​schlüs​sen, Be- und Entwässerungssystemen, elektri​schen Leitungen und Anlagen, Heizungs- und Gasleitun​gen als sonstige Betriebskosten

· 
Kosten der Wartung von Klima- und Lüftungsanlagen

· 
Kosten der Wartung von Feuerlöscheinrichtungen ein​schließ​lich des Austauschs von Löschmitteln

· 
folgende sonstige Betriebskosten*:



 FORMCHECKBOX 

Dachrinnenreinigung



 FORMCHECKBOX 
 Wartung von Garagen-/Tiefgaragentoren u.  Abgasentsorgungsgeräten

 FORMCHECKBOX 

Wartung der Alarmanlagen, Fernsehüberwachung, Ge​gensprech- und Türsprechanlagen


Die Aufzählung ist rein beispielhaft und verpflichtet den Vermieter nicht, ent​sprechende Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.


Der Vermieter ist berechtigt, auch nach Vertragsabschluß entstehende neue Ko​sten​arten, Steuern und Gebühren, soweit diese im wirtschaftli​chen Zusam​men​hang mit dem Betrieb oder der Unterhaltung des Mietob​jektes stehen, auf den Mieter umzule​gen, soweit diese Kosten für den Vermieter unabweisbar und nicht vorhersehbar wa​ren. 


Sach- und Arbeitsleistungen des Vermieters dürfen bis zur Höhe der er​sparten Kosten für gleichwertige Leistungen Dritter angesetzt werden, je​doch ohne An​satz der Umsatzsteuer, sofern der Vermieter nicht selbst zur Umsatzsteuer op​tiert.

(2) Der Mieter verpflichtet sich über vorstehenden Abs. 1 hinaus, den Strom der vermieteten Räume (nicht den Allgemeinstrom) und folgende Betriebskostenarten während der Mietzeit selbst beim entsprechenden Versorger auf eigenen Namen und eigene Kosten anzumelden und für die Mietzeit aufrecht zu erhalten, sofern die Aufrechterhaltung der Versorgung zur ordnungsgemäßen Vertragsabwicklung notwendig ist:


 FORMCHECKBOX 
 …………………………………………………………………………………………..

 FORMCHECKBOX 
 …………………………………………………………………………………………..

 FORMCHECKBOX 
 …………………………………………………………………………………………
______________________________

* Zutreffendes bitte ankreuzen, ausfüllen und/oder näher erläutern

(3)
Verteilungsmaßstäbe:

Kosten, die dem Mietobjekt konkret zugeordnet werden können, sind al​leine auf dieses zu verteilen.


Die Verteilung der anderen Kosten, die nicht von den Kosten des gesam​ten Grundstücks getrennt werden können, wie z.B. die Kosten der …………………… erfolgt anteilig entsprechend der angemie​teten Flä​che im Verhältnis zur Gesamtmietfläche. 


Die Parteien sind sich einig, dass der Mieter ……. % (= ……. m² Miet​flä​che) der gewerblich vermietbaren Fläche des Grundstücks angemietet hat und dem​entsprechend an diesen Kosten zu beteiligen ist.

(4)
Der Vermieter ist berechtigt, den Umlegungsmaßstab durch einen angemes​senen anderen Maßstab zu ersetzen, wenn dies gesetzlich vor​ge​sehen ist oder Gründe einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Ge​bäudes dies erfordern oder sinnvoll erscheinen lassen.

(5)
Soweit auf Grund der Benutzungsart der Sache dem Vermieter besondere Kos​ten entstehen (z.B. Zuschlag zur Feuerversicherung, zusätzliche Müll​behälter), werden diese Beträge in voller Höhe auf den Mieter umgelegt.

(6)
Der Mieter hat auf die Betriebs- und Nebenkosten eine monatliche Voraus​zah​lung in Höhe von z.Z. ……. € zuzüglich Umsatzsteuer ab dem Tage der Übergabe zu leisten. Die Vorauszahlung ist zusam​men mit dem Mietzins zu zahlen. Der Vermieter wird über die Vorauszahlungen jährlich bis zum 31.12. des Folgejahres abrechnen. Eine Neufestsetzung kann der Vermieter immer dann vornehmen, wenn absehbar ist oder fest​gestellt wurde, dass die Voraus​zahlungen des Mieters die zu erwartenden Kosten nicht decken.

(7)
Etwaige Differenzen zwischen dem endgültigen Abrechnungsbetrag und der Summe der geleisteten Vorauszahlungen werden innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Abrechnung vom Mieter nachgezahlt bzw. vom Vermieter erstattet. 

Der Vermieter wird dem Mieter nach vorheriger terminlicher Abstimmung innerhalb der genannten vier Wochen Gelegenheit zur Einsicht​nahme in die Abrechnungsunterlagen geben. Wenn der Mieter der Abrechnung nicht innerhalb einer weiteren Frist von vier Wochen schriftlich widerspricht, gilt diese als anerkannt, sofern der Vermieter in seiner Abrechnung auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

(8)
Der Vermieter ist zur Teilabrechnung der Betriebskosten weder während des laufenden Mietverhältnisses noch anlässlich seiner Beendigung verpflichtet. Bei einem Mieterwechsel während eines Abrechnungszeitraums besteht kein Anspruch auf die Erstellung einer Zwischenabrechung. Die Abrech​nung erfolgt am Ende des Abrechnungszeitraums pro rata temporis, wobei der Vermieter die zeitlich unterschiedlich anfallenden Kostenraten nach bil​ligem Ermessen (§ 315 BGB) zeitlich unterschiedlich in die Abrechnung einstellen kann.

§ 6 
Minderung, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht

(1)
Der Mieter kann gegen die Miete weder aufrechnen noch ein Zurückbehal​tungs​recht ausüben oder die Miete mindern. Hiervon ausgenommen sind Forderun​gen des Mieters wegen Schadensersatz für Nichterfüllung oder Aufwendungs​ersatz infolge eines anfänglichen oder nachträglichen Mangels der Mietsache, den der Vermieter wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu vertreten hat sowie andere Forderungen aus dem Mietverhältnis, soweit sie unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.


Die Aufrechnung oder die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts ist nur zuläs​sig, wenn der Mieter seine Absicht dem Vermieter wenigstens einen Monat vor Fälligkeit der Mietzinsforderung schriftlich angezeigt hat.

(2)
Eine Aufrechnung gegen Betriebskosten durch den Mieter ist unzulässig.

§7 Haftung des Vermieters, Ausfall technischer Anlagen

(1)
Die verschuldensunabhängige Haftung des Vermieters für bei Mietvertragsschluss vorhandene Sachmängel (Garantiehaftung) ist ausgeschlossen. § 536 a Abs. 1 GBG findet insoweit keine Anwendung.


Für Sach- und Vermögensschäden des Mieters haftet der Vermieter nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, soweit der Mangel durch die Mietsache bedingt ist und sich ein vertragsuntypisches Risiko realisiert.


Auch für das Verhalten seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haftet der Vermieter nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.


Hiervon unberührt bleiben Erfüllungsansprüche des Mieters sowie sein Recht zur fristlosen Kündigung des Mietvertrages.

(2)
Der Haftungsausschluss greift in den folgenden Fällen nicht ein:

a) wenn der Vermieter eine bestimmte Eigenschaft des Mietobjektes beson​ders zugesichert oder einen Mangel arglistig verschwiegen hat;
b) bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit des Mieters, die auf ei​ner fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder einer vorsätz​lichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Er​füllungsgehilfen des Vermieters beruhen;

c) sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen,

d) wenn und soweit der Schaden auf einer Verletzung einer sog. Kardinal​pflicht beruht;

e) für Schäden, für die eine Versicherung des Vermieters besteht und dieser Ersatz hieraus tatsächlich erlangen kann.

(3)
Im Falle technischer Störungen der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. der Heiz​anlage), höherer Gewalt, Anordnungen seitens Behörden oder sonsti​ger Unmöglichkeit der Leistung (insbesondere Energieverknappung) kann ein Be​trieb der Anlage nicht verlangt werden. Schadensersatzansprüche sind in diese Falle ausgeschlossen, es sei denn, dass der Ver​mieter einen Ausfall bzw. die Störung 


des Betriebes infolge grober Fahrlässigkeit zu vertreten hat. Die Be​triebsstunden für die Heizung ergeben sich aus der Hausordnung.

§ 8 
Untervermietung

(1) Die Untervermietung des Mietobjektes oder Teile hiervon und/oder die Verpachtung des hierin eingerichteten Betriebes ist nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis des Vermieters gestattet. Der Vermieter wird die Erlaubnis nur aus wichtigem Grund versa​gen oder widerrufen. Der Vermieter darf die Einwilligung von Bedingungen abhängig machen. 

(2) In jedem Fall der Untervermietung tritt der Mieter hiermit seine sämtlichen For​derungen gegen den Untermieter, insbesondere auf Zahlung des Untermietzin​ses, bis zur Höhe der dem Vermieter nach diesem Vertrag zustehenden An​sprüche an den Vermieter sicherungshalber ab. Der Vermieter nimmt die Abtretung an. Der Mieter wird den Untermieter nach Abschluss des Untermietver​trages von der Forderungsabtretung unterrichten und Einwendungen nach § 404 BGB ausschließen.

§ 9 
Versicherungen und Verkehrssicherungspflicht

(1) Der Mieter trägt die Verkehrssicherungspflicht im Mietobjekt sowie für die von ihm außerhalb der Mietsache genutzten Flächen und von ihm angebrachte Außenwerbung, soweit nicht ausdrücklich abweichend geregelt sowie im Zu​gangsbereich zu dem Mietobjekt, soweit diese nicht durch den Haus​wart/Hausmeister wahrzunehmen sind s.o. § 5 Abs. 1 (wie z.B. den Winterdienst etc.). Der Mieter stellt den Vermieter von allen Ansprüchen Dritter wegen einer etwaigen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht frei. 

(2) Der Vermieter wird für das Grundstück ……………………………………………… eine Sach- und Gebäudebrandversicherung unterhalten und die Versicherungsprämien auf den Mieter gemäß des vereinbarten Verteilungsmaßstabes unter § 5 des Vertrages umlegen.


Sollte sich die Versicherungsprämie für das o.g. Grundstück wegen einer Erhöhung des Versicherungsrisikos, welche ihre Ursache in dem Betrieb des Mieters hat oder vom Mieter verursacht wurde, erhöhen, wird der Vermieter den Erhöhungsbe​trag auf den Mieter direkt umlegen und nur die bisherige Versicherungsprämie in die Betriebs- und Nebenkostenabrechnung einstellen.

(3) Der Mieter ist verpflichtet, folgende Versicherungen mit angemessenem Deckungsschutz auch zugunsten des Vermieters abzuschließen und während der Vertragslaufzeit aufrecht zu erhalten:

– 
Betriebshaftpflichtversicherung,

– 
Versicherung gegen Beschädigung und Verlust von eingebrachten Gegenständen, auch soweit die eingebrachten Gegenstände als Einbauten wesentlicher Bestandteil des Gebäudes werden,

§ 10
Instandhaltung und Pflege des Mietobjektes / Schönheitsreparaturen

(1) Instandhaltung/Instandsetzung


Der Vermieter übernimmt die Kosten für die Instandhaltung, Instandsetzung oder Erneuerung der Licht- und Klimaanlagen, Fenster, Jalousien, Sanitärein​rich​tungen, Zu- und Abluftleitungen und sonstiger technischer Einrichtungen des Mietobjektes, soweit diese vom Vermieter installiert wurde und Zubehör des Mietobjektes sind. Der Mieter verpflichtet sich, jeden Schaden an diesen Ein​richtungsgegenständen dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen. Erfolgt die An​zeige nicht rechtzeitig, so ist der Mieter zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet, soweit er die Anzeige schuldhaft unterlassen hat.

(2)
Der Mieter wird das Mietobjekt und alle Zubehörteile pfleglich behandeln und regelmäßig ordnungsgemäß reinigen. Der Mieter ist darüber hinaus verpflichtet, das Mietobjekt ausreichend und fachgerecht (d.h. durch Querlüftung/Durchzug) zu lüften. 

(3)
Schönheitsreparaturen

Der Mieter hat während der Dauer des Mietverhältnisses innerhalb der Mieträume die Schönheitsrepa​raturen regelmäßig auf eigene Kosten durchzuführen. Die Schönheitsreparaturen umfassen insbesondere sämtliche Innenanstriche, das Tapezieren, Anstreichen von Wänden und Decken, das Anstreichen bzw. Lackieren von Heizkörpern, Heizrohren, sonstigen Versorgungsleitungen, der In​nen- und Außentüren, Fenster (Innenseiten) sowie das Reinigen der Fußböden.


Der Mieter verpflichtet sich, während des Mietverhältnisses fällig gewordene Renovierungen spätestens vor Mietende nachzuholen.

(4) Der Mieter übernimmt darüber hinaus die Haftung für Schäden (auch außerhalb des Mietobjektes), die ihre Ursache in den von dem Mieter vorgenommenen Einbauten haben. Die Beweislast, dass der Mieter oder seine Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen den Schaden nicht zu vertreten haben, obliegt dem Mieter. Der Mieter wird die von ihm installierten Werbeanlagen und /oder Hinweisbe​schilderungen in regelmäßigen Abständen auf eigene Kosten fachgerecht be​handeln, reinigen sowie instandhalten.

§ 11
Instandhaltungsmaßnahmen und bauliche Veränderungen durch den Vermieter

(1) Der Vermieter darf Instandhaltungsmaßnahmen und bauliche Veränderungen, die zur Erhal​tung und Modernisierung des Mietobjektes oder des Grundstücks  auf​grund gesetzlicher Bestimmungen oder zur Abwendung drohender Gefahren oder zur Beseitigung von Schäden notwendig werden, auch ohne Zustimmung des Mieters vornehmen; der Vermieter wird den Mieter jedoch zuvor über die durchzuführenden Arbeiten in​formieren und die Arbeiten so ausführen, dass der Betrieb des Mieters möglichst wenig beeinträchtigt wird.

1.
Der Mieter wird die in Betracht kommenden Teile des Mietobjektes zu​gäng​lich halten und die Ausführung der Arbeiten nicht behindern oder ver​zögern.

2.
Ausbesserungen und bauliche Veränderungen des Mietobjektes oder des Grundstücks, die zwar nicht notwendig, aber doch zweckmäßig sind, dür​fen ohne Zustimmung des Mieters vorgenommen werden, wenn sie den Ge​schäfts​betrieb des Mieters nur unwesentlich oder für kurze Zeit beeinträchti​gen. Der Vermieter wird sich mit dem Mieter über den Zeitpunkt der durchzuführenden Arbeiten abstimmen.

(2) Soweit der Mieter die Durchführung der Arbeiten gemäß Abs. 1 dulden muss, verzichtet er darauf, Schadensersatzansprüche geltend zu machen.


Minderungsansprüche stehen dem Mieter nur dann zu, wenn diese das Mietob​jekt selbst betreffen und erhebliche Auswirkungen auf die Nutzung des Mietobjektes durch den Mieter haben. Minderungsrechte aufgrund von Bauarbeiten, die das Mietobjekt nicht selbst betreffen, stehen dem Mieter nicht zu.

§ 12
Hausordnung, Abfallentsorgung

(1)
Der Vermieter hat das Recht, von Zeit zu Zeit allgemeine Vorschriften über das Verhalten auf dem Grundstück ……………………………………………………….... zu erlassen. Die Vorschriften werden Bestandteil dieses Vertrages.

(2)
Abfälle sind in die von dem Vermieter bereitgestellten Entsorgungsräume bzw. ‑einrichtungen zu verbringen. Der Mieter ist nicht berechtigt, Sonderabfälle oder betrieblich bedingte Abfälle (leere Kartonagen, Kunststoffverpackungen) im Hausmüll zu entsorgen. Er hat diese Abfälle eigenverantwortlich zu entsorgen.

§ 13
Betreten des Mietobjektes durch den Vermieter

(1) Der Mieter gestattet dem Vermieter und dessen Beauftragten die Besichti​gung des Mietobjektes während der üblichen Geschäftsstunden nach vorheriger Ab​stim​mung zum Zwecke der Überprüfung des Zustandes des Mietob​jektes und gegebe​nen​falls aus anderen Gründen, wie beispiels​weise für die Zwecke der Weiter​vermie​tung oder zum Zwecke der Durch​führung von Repa​raturen in dem Mietobjekt oder in angrenzenden Räum​lichkeiten oder techni​schen Einrichtun​gen und zur Vornah​me von Verän​derungen oder Verbesserun​gen an sonstigen Teilen des Ge​bäudes.

(2) Der Vermieter ist berechtigt, in Notfällen Türen im und am Mietobjekt auf ihm geeignet erscheinende Weise zu öffnen, um sich Zugang zum Miet​ob​jekt zu ver​schaffen.

(3) Der Mieter erhält sämtliche Schlüssel zum Mietobjekt; dem Mieter ist es nicht gestattet, Türen oder Fenster mit zusätzlichen Schlössern oder Rie​geln zu ver​sehen, sofern nicht der Mieter dem Vermieter Zugang zur Öff​nung dieser zu​sätzlichen Si​cherungsmaßnahmen zur Verfügung stellt.

§ 14
Außerordentliches Kündigungsrecht des Vermieters

(1) Der Vermieter kann diesen Mietvertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn

a)
der Mieter, ungeachtet einer schriftlichen Abmahnung des Vermieters, ei​nen vertragswidrigen Gebrauch des Mietobjektes fortsetzt, der die Rechte des Vermieters nicht nur geringfügig verletzt, insbesondere, wenn er einem Dritten den Gebrauch des Mietobjektes unbefugt überlässt oder durch unangemessenen Gebrauch oder Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt das Mietobjekt gefährdet oder seiner Betreiber- und Nutzerpflicht nicht nachkommt;

b)
der Mieter mit der Entrichtung für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der Miete gemäß § 4 oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist, oder in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug gekommen ist, der der Miete für zwei Monate entspricht. 

c)
der Mieter in sonstiger Weise trotz schriftlicher Abmahnung seinen Ver​pflich​tungen aus diesem Vertrag nicht nachkommt und die Rechte des Vermieters nicht nur geringfügig verletzt.

(2) Jede Kündigung dieses Vertrages bedarf der Schriftform.

§ 15
Pflichten des Mieters bei Beendigung des Mietverhältnisses

(1) Der Mieter ist verpflichtet, das Mietobjekt nach Beendigung des Mietverhält​nisses in vertragsgemäßem Zustand, geräumt und vollständig gereinigt an den Vermieter zurückzugeben und das von ihm einge​baute Zubehör sowie die eingebrachte Einrichtung und sonstige Einbauten zu entfernen. Eigene Verkabelun​gen, Reklameanlagen und Werbeschilder sind zu beseitigen.


Mit Genehmigung des Vermieters durchgeführte Umbauten sind zu entfernen und der ursprüngliche Zustand ist unter Berücksichtigung fälliger Schönheitsreparaturen wiederherzustellen, soweit im Einzelfall keine anderen Vereinbarungen zwischen den Parteien hierzu getroffen wurden. 
(2)
Beim Auszug hat der Mieter alle Schlüssel zurückgeben; andernfalls ist der Vermieter berechtigt, auf Kosten des Mieters neue Schlösser einbauen zu las​sen. 

(3)
Endet das Mietverhältnis durch fristlose Kündigung gemäß § 15 Abs. 1, so haf​tet der Mieter auch für den Schaden, den der Vermieter dadurch erleidet, dass das Mietobjekt nach Räumung und Rückgabe durch den Mieter leer steht oder billiger vermietet werden muss (Mietausfallschaden). 

Wird bei Beendigung des Mietverhältnisses die Räumung und Rückgabe des Mietobjektes verzögert, so haftet der Mieter dem Vermieter für alle Schäden aus der Verzögerung der Räumung und Rückgabe, wobei der Mieter – vorbehaltlich des Nachweises ei​nes höheren Schadens – mindestens den nach diesem Vertrag ge​schuldeten Mietzins als Nutzungsentgelt schuldet.


Die Parteien erstellen nach Räumung des Mietobjektes bei Rückgabe ein Übergabeprotokoll.

§16
Benutzung der Mietsache


Dem Mieter werden für die Dauer der Mietzeit folgende Schlüssel/Chipkarten ausgehändigt*:


 FORMCHECKBOX 
 Objekteingangstürschlüssel

 FORMCHECKBOX 
 Haustürschlüssel


 FORMCHECKBOX 
 Briefkastenschlüssel


 FORMCHECKBOX 
 Kellerschlüssel


 FORMCHECKBOX 
 Garagenschlüssel und folgende weitere Schlüssel: ……………………………...


………………………………………………………………………………………………


Verlust und Beschaffung von Schlüsseln durch den Mieter sind in jedem Fall sofort dem Vermieter anzuzeigen.


Der Vermieter ist aus Gründen der Sicherheit des Gesamtobjektes berechtigt, bei Verlust ausgehändigter oder durch den Mieter selbst beschaffter Schlüssel auf Kosten des Mieters die erforderliche Zahl von Schlüsseln und neuen Schlössern anfertigen zu lassen; diese Regelung gilt entsprechend für eine zentrale Schließanlage auf dem gesamten Grundstück. Der Mieter ist zum Ersatz der Kosten nicht verpflichtet, soweit er nachweist, dass es an einer konkreten Sicherheits​gefährdung fehlt.

§ 17
Kaution

(1)
Der Mieter verpflichtet sich unwiderruflich wegen sämtlicher Forderungen des Vermieters zur Leistung einer Sicherheitsleistung / Kaution in Höhe von …………… € (= ……. Bruttomonatsmieten).


Die Leistung der Sicherheitsleistung erfolgt durch*:


 FORMCHECKBOX 
 
Zahlung einer verzinslichen Barkaution in Höhe von ................. € an den Vermieter.


oder


 FORMCHECKBOX 

selbstschuldnerische, unwiderrufliche, unbefristete und unbedingte Bank​bürgschaft; die Bürgschaft erteilt (genaue Bezeichnung u.a. der Bank: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2)
Der Mieter hat die Baukaution oder die schriftliche Bürgschaftsverpflichtung vor Übergabe der Mietsache an den Vermieter auszuhändigen. Kommt der Mieter dieser Verpflichtung trotz Mahnung nicht nach, so ist der Vermieter be​rechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. 

(3)
Eine vereinbarungsgemäß verzinsliche Barkaution wird von dem Vermieter getrennt von seinem Vermögen bei einer Bank oder öffentlichen Sparkasse zu den mit Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist üblichen Zinssatz an​gelegt; die Zinsen erhöhen die Sicherheit.


Der Vermieter ist zur Aufrechnung auch mit verjährten Ersatzforderungen we​gen Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache gegen den An​spruch des Mieters auf Kautionsrückzahlung berechtigt, selbst wenn er die ge​stellte Kaution nicht nach Beendigung des Mietvertrages abgerechnet hat.

______________________________

* Zutreffendes bitte ankreuzen, ausfüllen und/oder näher erläutern

§ 18
Konkurrenzschutz


Dem Mieter wird Konkurrenzschutz*

 FORMCHECKBOX 

für den Betrieb gemäß des vereinbarten gewerblichen Nutzungszwecks gewährt, sofern es das Hauptsortiment betrifft:


………………………………………………………………………………………......

Der Konkurrenzschutz gilt nicht für bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehende Mietverhältnisse, sondern nur gegenüber Neuvermietungen an andere Gewerbetreibende oder Sortimentsänderungen, auf die der Vermieter Einfluss hat.

 FORMCHECKBOX 

nicht gewährt.

§ 19
Abtretung und Übertragung


Der Mieter ist ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Vermieters nicht be​rechtigt, seine Rechte aus diesem Mietvertrag ganz oder teilweise an Dritte zu übertragen, abzutreten oder in eine Gesellschaft einzubringen. Ein Anspruch des Mieters auf diese Einwilligung besteht nicht.

§ 20
Sondervereinbarung Umbaumaßnahmen


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


Die Parteien vereinbaren, dass der Vermieter gemäß der zuvor getroffenen Absprachen zwischen ihm und dem Mieter Umbaumaßnahmen vornimmt.


An den hierdurch entstehenden Kosten inklusive der erforderlichen Bei​putz- und Anstricharbeiten etc. beteiligt sich der Mieter zur Hälfte. Der Vermieter er​stellt dem Mieter hierüber eine entsprechende Rechnung.


Bezüglich dieser Umbaumaßnahmen vereinbaren die Parteien, dass dem Mieter bei Beendigung des Mietverhältnisses keinerlei Rückbauverpflichtungen oblie​gen. 

§ 21
Schlussbestimmungen

(1) Dieser Vertrag enthält alle zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Bestim​mungen bezüglich des Mietverhältnisses. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dieses gilt auch für einen teilweisen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

(2) Mehrere Personen als Mieter haften für alle Verpflichtungen aus dem Miet​ver​trag als Gesamtschuldner. Für die Rechtswirksamkeit einer Erklärung des Ver​mie​ters genügt es, wenn sie gegenüber einem Mieter abgegeben wird.

______________________________

*Zutreffendes bitte ankreuzen

(3) Gerichtsstand ist ………………………………………………………………………….
(4) Dieser Vertrag wird für jede Partei einmal ausgefertigt.

(5) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nichtig oder anfechtbar oder aus ei​nem sonstigen Grunde unwirksam sein, so bleibt der übrige Vertrag den​noch wirksam. Die Vertragsparteien verpflichten sich in einem solchen Falle, statt der nichtigen, anfechtbaren oder unwirksamen Bestimmung eine solche zu verein​baren, die ihrem Sinne möglichst nahe kommt und einen entsprechenden wirt​schaftlichen Erfolg gewährleistet.

(6) Wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages sind folgende Anlagen:*


 FORMCHECKBOX 

Anlage 1: ………………………………………………………………………

 FORMCHECKBOX 

Anlage 2: ………………………………………………………………………..

 FORMCHECKBOX 

Übergabeprotokoll


 FORMCHECKBOX 

Hausordnung

(7) Der Mieter ist darüber informiert, dass im Rahmen der Mietvertragsverwaltung die das Vertragsverhältnis betreffenden Daten auf Datenträger gespeichert und nach den Bestimmungen der einschlägigen Datenschutzbestimmungen verarbeitet werden.

(8) Vermieter und Mieter werden die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarun​gen sowie die im Zusammenhang mit diesem Vertrag wechselseitig gegebenen In​formationen geheim halten und Dritten nicht zugänglich machen, soweit dies nicht zwingend erforderlich ist, um den Vertrag durchzuführen. Unberührt von der Ge​heimhaltungspflicht bleibt das Recht der Parteien, den Mietvertrag Be​ratern und sonstigen Personen, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, vor​zulegen.

……………………………………………, den 
……………………………………………
(Ort, Datum)
……………………………………………
……………………………………………
(Unterschrift des Vermieters)
(Unterschrift des Mieters)
________________________

*Bitte ggf. ankreuzen, ausfüllen und/oder näher erläutern.
PAGE  

